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Nachrichtenblatt 
Pierbach 

Bundespräsidentenwahl 2016- zweiter Wahlgang 

Die Wahl findet am 22. Mai 2016 statt. 
Wahllokal: Turnsaal der Volksschule Pierbach (behindertengerecht) 

Wahlzeit: von 08:00 bis 12:00 Uhr 
Wahlberechtigt sind:   

Alle Personen, die zur Bundespräsidentenwahl (erster Wahlgang) am 24. April 2016 
wahlberechtigt waren. 

 

Amtliche Wahlinformation: 
Bis spätestens Mitte Mai erhält jeder Wähler (außer Personen, die bereits eine Wahl-
karte für den zweiten Wahlgang beantragt haben) eine amtliche Wahlinformation (siehe 
Bild) durch die Post zugestellt. Mit dieser werden Sie über die Möglichkeit der Stimm-
abgabe informiert. 
 

Sie ist mit Ihrem Namen personalisiert und beinhaltet einen Code für die Be-
antragung einer Wahlkarte im Internet sowie einen schriftlichen Wahlkartenantrag 
mit Rücksendekuvert. 

Nehmen Sie den gekennzeichneten Abschnitt der 
amtlichen Wahlinformation und ein Ausweis-
dokument zur Wahl mit. Sie erleichtern damit die 
Arbeit der Wahlbehörden! 
 

Wahlkarte: 
Falls Sie 
 sich am Wahltag an einem anderen Ort als in der 

Heimatgemeinde befinden 
oder aus anderen Gründen das „eigene“ Wahllo-

kal nicht aufgesucht werden kann 
benötigen Sie eine Wahlkarte.  
 

Die Wahlkarten können persönlich, schriftlich oder per Mail (nicht telefonisch!) am 
Gemeindeamt, in dessen Wählerverzeichnis Sie eingetragen sind, sowie unter 
www.wahlkartenantrag.at (auch auf www.pierbach.at) beantragt werden. 
Angefordert werden muss die Wahlkarte bis spätestens 18. Mai 2016 schriftlich oder 
20. Mai 2016 (12:00 Uhr) mündlich. 
 

Personen, welche bereits bei der Bundespräsidentenwahl für den 24. April 2016 eine 
Wahlkarte für den zweiten Wahlgang beantragt haben, bekommen diese automatisch 
übermittelt. Sie brauchen die Wahlkarte für die Stichwahl am 22. Mai 2016 nicht er-
neut beantragen. 
 

Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen (z.B. durch mangelnde Geh- oder Transport-
fähigkeit oder Bettlägerigkeit) das Wahllokal nicht aufsuchen können, so nützen Sie 
bitte die Briefwahl mittels Wahlkarte. 



Erleichterter Zugang zur Kurzzeitpflege 
 

Kurzzeitpflege in Alten- und Pflegeheimen ist ein Angebot einer bis zu drei 
Monaten befristeten 

Wohnunterbringung in einem Alten- und Pflegeheim. Sie soll die Betreuung 
und Pflege zu Hause längerfristig sichern und die pflegenden Angehörigen 
unterstützen. Eine Kurzzeitpflege kann beispielsweise notwendig werden, wenn eine Überbrückung zwischen ei-
nem Krankenhausaufenthalt und der Wiederaufnahme der eigenständigen Haushaltsführung erforderlich ist, oder 
wenn pflegende Angehörige auf Urlaub fahren möchten und keine anderen Pflegepersonen im Haushalt sind. 
 

Auskünfte über freie Plätze konnten bisher nur in den einzelnen Alten- und Pflegeheimen erfragt werden. Es war 
daher in der Vergangenheit oft erst nach vielen Telefonaten und Auskünften möglich, einen geeigneten Kurzzeit-
pflegeplatz zu finden.  

 

Die Sozialhilfeverbände – sie sind im Auftrag der Gemeinden Träger von 65 Alten- und Pflegeheimen in Oberös-
terreich - haben daher schon vor geraumer Zeit gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Gemeindebund Planun-
gen für die Errichtung einer Internetplattform über Kurzzeitpflegeangebote begonnen.  

 

Unter der Internetadresse www.kurzzeitpflegeboerse-ooe.at kann das aktuelle Angebot ab sofort abgerufen wer-
den. Dabei kann die Suche nach Angeboten in bestimmten Bezirken in Tabellenform oder das Angebot in ganz 
Oberösterreich auf einer Landkarte abgerufen werden. Gleichzeitig kann direkt eine Anfrage für den freien Platz 
an das betroffene Heim gesandt werden. Dieses prüft die Anfrage nach fachlichen Kritierien (ob die Pflege und 
Betreuung möglich ist) und gibt möglichst rasch eine Rückmeldung an die KundInnen.  

 

Die Sozialhilfeverbände wollen mit dem neuen und innovativen Angebot einen 
leichteren Zugang zur Kurzzeitpflege ermöglichen. Sie leisten damit einen Bei-
trag zur Entlastung pflegender Angehöriger. Dadurch soll auch ein „Urlaub von 
der Pflege“ ermöglicht werden. Darüber hinaus soll das Angebot nach akuten 
Krankheitsereignissen zur Gesundung mithelfen und so unter Umständen eine 
Rückkehr in die eigene Wohnung möglich machen.  
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Sonn- und Feiertags- sowie Nachtruhe 
 

Das Oö. Polizeistrafgesetz enthält unter anderem auch Bestimmungen zum Schutz vor stören-
dem Lärm. Wer diesem Gesetz entsprechend ungebührlicherweise störenden Lärm erregt, 
begeht daher eine Verwaltungsübertretung und kann mit einer Verwaltungsstrafe belangt wer-
den.  

 Als ungebührlicher Lärm ist in erster Linie der Betrieb von Maschinen und Ge-
 räten wie Ketten- und Kreissägen sowie die Benutzung von Rasenmähern oder 
 Motorsensen mit Verbrennungsmotoren in den Nachstunden (22 Uhr bis 06  Uhr) 
 oder ganztägig an Sonn- und Feiertagen zu werten.  

 

Im Sinne guter Nachbarschaften wird dringend appelliert, 
ungebührlichen Lärm zu unterlassen! 
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Hunde-Sachkundekurs Termine im Mai 2016 

Freitag, 

20. Mai 2016 

 

18:00 Uhr  ÖRV-
Hundesportverein 
4240 Freistadt 

0664/1066833 

07941/8985 

ÖRV-Hundesportverein Freistadt 

Leonfeldnerstraße  35 

oervfreistadt@gmx.at 

Dienstag, 

24. Mai 2016 

19:00 Uhr 4020 Linz 

Wirtshaus „Zum 
schiefen Apfelbaum“ 

0650/9006800 together@hundetraining.cc 

www.hundetraining.cc 
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Freundliche Grüße 
Gemeindeamt Pierbach 

 
 
 
 

Bürgermeister 
(Richard Freinschlag) 
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